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Beschlussvorschlag:
Oberhalb des Schlosses Hohenlimburg befinden sich die Wallanlagen der „7 Gräben“, eine 
Turmhügelburg, die nach archäologischen Funden im 13. Jahrhundert existierte, von ihrer 
Bauform jedoch aus dem 12. Jahrhundert stammen könnte. Dort wurden Bäume gefällt, 
Stämme sowie Äste liegen gelassen und die "7 Gräben" offenbar auch beschädigt. Die 
Verwaltung wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Stämme und Äste umgehend 
beseitigt werden und die Wallanlage nicht weiter beschädigt wird. Sollte es bereits zu 
Schäden gekommen sein, sind diese unter Berücksichtigung kulturhistorischer Aspekte zu 
beheben.

Begründung

Siehe Anlage!
  



Cr,klirrn Silmen Sie fh,nlirnh,ri
in der B,r{rlisvcnlrelune I-Iohenhimburg

FIcm Bezirksbtirgermeister
Hermann-Josef Voss
Rathaus Hohsnlimburg

(Frank Schmidt, Fraktionsvorsitzender)

Fraktion Bürger 1Er I-Iohenlimburg
Frank Schmidt, Raffenbergatrafle 20, 58119 Hohenlimburg
Holger Lotz, Lerchenweg 7,58119 Hohenlimburg

Hohenliniburg, 10. Mai 2015

Sehr geehrter Herr Voss,

die Fraktion Bürger flir 1-Iohenlinihurg bittet Sie, folgenden Antrag gemäß § 6 (1) der Go-
schäftsordnung auf die Tagesordnung der Sitzung der Bezirkevertretung am 20. Mai 2015 zu
setzen:

Erhalt der "7 Gräben"

Bcschlussvorschlag: Oberhalb des Schlosses Hohenhimburg befinden sich die Wallanlagen
der 7 Gräben", eine Turmhügelburg, die nach archäologischen Funden im 13. Jahrhundert
existierte, von ihrer Bauform jedoch aus dem 12. Jahrhundert stammen kOnnte. Dort wurden
Bäume gefEilt, Stämme sowie Äste liegen gelassen und die '7 Gräben' offenbar auch
beschädigt. Die Verwaltung wird beauftragt, daflir Sorge zu tragen, dass die Stämme und Astc
umgehend beacitigt werden und die Wallanlage nicht weiter beschädigt wird. Sollte es bereits
zu Schäden gekommen sein, sind diese unter Berücksichtigung kulturhistorischer Aspekte zu
beheben.

Begründung: Der Erhalt dar Anlage ist von kulturhistorischer Bedeutung.

Fraktion Bürger für Hohenlimburg

Mit freundlichen Grüßen
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An den Schriftführer der BV Hohenlimburg 
 
 
BV Hohenlimburg 
hier: 0509/2015, TOP 6.7 
 
 
Das Grundstück, auf dem sich die alte Wallanlage „7 Gräben“ befindet, gehört zum 
Grundbesitz des Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg. 
 
Nach Angaben des für die Waldbewirtschaftung zuständigen Forstkontor Sommer 
wurde im Bereich der Wallanlage im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
ein Stammholzeinschlag durchgeführt. Das eingeschlagene Holz ist noch nicht voll-
ständig entfernt worden. Zum Abtransport ist eine alte Rückegasse, die immer schon 
befahren worden ist, benutzt worden; diese ist auch nicht verlassen worden. 
 
 
Gez. Schulte 
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